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1. Vorwort 

 
Das NLQ stellt niedersächsischen Schulen kostenlos eine WordPress-Umgebung auf dem Nieder-
sächsischen Bildungsserver NiBiS zur Verfügung. Ein Antragsformular finden Sie unter  
 
http://wordpress.nibis.de 
 
Hierbei handelt es sich um eine Managed-WordPress-Umgebung mit einer Auswahl an Plugins1, 
Themes2 und Erweiterungen. Eine Liste der zur Verfügung stehenden Plugins finden Sie auf fol-
gender Seite: http://wordpress.nibis.de/plugins 

Die Aktualisierungen der Plugins, Themes und WordPress erfolgen durch die Netzwerkadministra-
toren im NLQ. Diese installieren nach gründlicher Prüfung die Plugins bzw. Themes, die frei von 
Schadsoftware sind. Das Einbinden eigener Themes, Plugins, PHP- oder CSS-Dateien ist aus Sicher-
heitsgründen unterbunden.  
 
Dieses Handbuch ist als Begleitmaterial für unsere Einführungskurse und Workshops konzipiert 
und erläutert die beispielhafte Erstellung der Website αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ aƛƴiƳǳƳά 
 
http://wordpress.nibis.de/minimum bzw. http://www.gs-minimum.de 
 

 
 

                                                      
1
 Softwaremodule, vergleichbar mit  Apps bei Smartphones 

2
 Designvorlagen für die Website 

http://wordpress.nibis.de/
http://wordpress.nibis.de/plugins
http://wordpress.nibis.de/minimum
http://www.gs-minimum.de/
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2. Einstieg 

2.1. Begrifflichkeiten 

 
a) Homepage, Webseite oder ²ŜōǎƛǘŜ Χ wie heißt die richtige Bezeichnung für eine Web-

präsenz? 
 
Website: 5ƛŜ ά²ŜōǎƛǘŜέ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ƳŜƘǊŜǊŜ ²ŜōǎŜƛǘŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ ŜƛƴŜ 9ƛƴƘŜƛǘ 

zusammengefasst werden können -> Internetpräsenz 
 

Webseite: !ƭǎ ά²ŜōǎŜƛǘŜέ ōŜȊŜƛŎƘnet man ein einzelnes Dokument auf einer Internet-
präsenz 

 
Homepage:  5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ άIƻƳŜǇŀƎŜέ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜ {ŜƛǘŜ ŜƛƴŜǊ 
  Internetpräsenz -> Startseite 

 
In der Umgangssprache wird häufig der Begriff αHomepageά für eine Website verwendet. 

 
 
 
 
 

b) URL - Domain ς Hostname ... ist das alles das Gleiche? 
 

URL (Uniform Resource Locator) -> Internetadresse (bestimmter Pfad oder ein Verzeichnis 
einer Website) 

 
 

1. Das verwendete Protokoll hier: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
andere Protokolle könnten HTTPS, FTP u.a. sein. 

2. Der Host oder Hostname www.nibis.de 
3. Die Subdomain www. 
4. Die Top-Level-Domain  
(Endung von Webadressen) 

.de    (abgekürzt auch TLD genannt) 

5. Der Domainname (Domain) nibis.de 
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2.2. Vorüberlegungen zur Gestaltung einer Homepage 

 
Vor einer Gestaltung einer Website sollten folgende Punkte bedacht werden: 
 

I. Zielsetzung festlegen 

ï ein primäres Ziel festlegen! 
 

II. Konzeption der Inhalte  

ï Was für Seiten soll es geben und was sind die Inhalte dieser Seiten? Es geht hier nicht um das Design 
Ihrer Website, im Vordergrund stehen die Inhalte. 

 

III. Konzeption der Struktur 

ï Strukturieren Sie die Website, d.h. legen Sie die Menüstrukturierung fest. 

 

WebSite

GS Minimum

Aktuelles

(Blog)
Schule Termine Presse Galerie Impressum

Kollegium

Eltern

Schüler

Bidab Nibis

 

 

IV. Konzeption des Designs (Theme) 

ï Erst in diesem Schritt erfolgt das Design der Website. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

 
Viele Schulen haben eine Homepage, die gegen Datenschutz, Urheberrecht, Jugendschutz oder 
Presserecht verstößt:  
 
Fehlendes oder mangelhaftes Impressum, Links auf zweifelhafte Fremdseiten, unreflektiertes Ver-
öffentlichen von Bildern, Angabe von personenbezogenen Daten ohne Einwilligung sowie das Ein-
binden fremder Texte und Grafiken sind nur einige der häufigen Verstöße gegen geltendes Recht. 
 
!ǳŦ ŘŜƳ bƛŜŘŜǊǎŅŎƘǎƛǎŎƘŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǎŜǊǾŜǊ bƛ.ƛ{ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ tƻǊǘŀƭ α5atenschutz in SchuƭŜƴά 
unter http://datenschutz.nibis.de einen Themenübersicht. Hier sind die wesentlichen Fehlerquel-
len bei der Einrichtung einer Homepage aufgeführt: 
 

» Daten der Schülerinnen und Schüler oder ihrer Erziehungsberechtigten 

» Daten der Beschäftigten der Schule 

» Einrichtung von Webcams im Schulbereich 

» Datenschutzerklärung 

» Veröffentlichung von Fotos im Internet 

» Urheberrecht 

» Medienrecht 

» Jugendschutz 

» Werbung in Schulen 

» Homepages im schulischen Umfeld 
 

UnteǊ ŘŜƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ α¢ƘŜƳŜƴǸōŜǊōƭƛŎƪά ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ Mustertexte für Impressum, Einwilligungs-
erklärung und Nutzungsrechteeinräumung sowie Erläuterungen zur Impressumpflicht der Home-
pages öffentlicher Schulen in Niedersachsen vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit. Hier erfahren Sie z. B., dass für Schulen in Niedersachsen der 
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes nicht ς wie oft fälschlicherweise angenommen - 
der Schulträger ist, sondern das Land Niedersachsen, vertreten durch die Schulleitung. 
 

In diesem Handbuch werden die Themen Anbieterkennzeichnugspflicht, Veröffentlichung von Fo-
tos im Internet und Medienrecht kurz behandelt. 

3.1. Anbieterkennzeichnungspflicht - αLƳǇǊŜǎǎǳƳά 

 
Mit Anbieterkennzeichnung ist das sogenaƴƴǘŜ αLƳǇǊŜǎǎǳƳά ŜƛƴŜǊ ²ŜōǎƛǘŜ ƎŜƳŜƛƴǘΦ Eine ausführ-
liche Dokumentation zur Anbieterkennzeichnungspflicht finden Sie auf den Seiten des Bundesjus-
tizministeriums. 
 
Kennzeichnungspflichten ergeben sich aus dem Telemediengesetz und dienen vor allem dem Ver-
braucherschutz. Es geht um Informationen, die Handelsunternehmen im traditionellen Rechts- 
und Geschäftsverkehr erfüllen müssen. 

http://datenschutz.nibis.de/
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Telemedien, die erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienen, bedürfen einer umfassenden Anbieter-
kennzeichnung. Keiner Anbieterkennzeichnung bedürfen Telemedien, die ausschließlich persönli-
chen oder familiären Zwecken dienen und sich nicht an die Allgemeinheit richten. Wenn die Web-
site dagegen Inhalte vom allgemeinen Interesse aufweist und einer Indexierung durch Such-
maschinen nicht widersprochen wird, ist zumindest eine einfache Anbieterkennzeichnung erfor-
derlich. Wenn auf der Website Werbebanner geschaltet werden, ist sogar eine umfassende An-
bieterkennzeichnung erforderlich. 
 
Ansonsten ist bei allen Telemedien zumindest eine einfache Anbieterkennzeichnung nach § 55 
Abs.1 RStV erforderlich. 
 
Für journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote sieht § 55 Abs. 2 RStV zusätzlich die Benennung 
eines Verantwortlichen vor. 
 
Wer als Telemedienanbieter seine Anbieterkennzeichnungspflicht nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechend erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße (bis zu 50.000 
Euro) belangt werden. Wichtiger aber noch: er begeht auch einen Wettbewerbsverstoß, der unter 
anderem zu Ansprüchen auf Unterlassung führt, die in der Regel auf dem Weg über kostenpflichti-
ge Abmahnungen durchgesetzt werden und das kann teuer werden! 
 
Im Zweifel sollten Sie davon ausgehen, dass eine Anbieterkennzeichnungspflicht besteht. Die An-
bieterkennzeichnung muss auf einer Website leicht erkennbar sein. 

3.2. Anbieterkennzeichnungspflicht einer Schule 

 
Eine Impressumspflicht gilt auch für Schulen! Als Diensteanbieter einer Schulhomepage ist das 
Land anzusehen. Für das Land Niedersachsen gilt, dass der Schulleiter als Vertreter des Landes 
Niedersachsen mit der Adressangabe der Schule zu benennen ist. Bei Privatschulen ist dagegen 
nicht das Land ς sondern der private Schulträger ς als Diensteanbieter anzusehen. Ein Verantwort-
licher muss bei journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten mit Vor- und Nachnamen ange-
geben werden (Newsletter, Schulzeitung, Schülerzeitung...). 
 
Nach §5 TMG müssen folgende Angaben in einem Impressum aufgeführt werden: 
 

» Land als Diensteanbieter (es muss klar ersichtlich sein, wer Diensteanbieter ist. Land als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts und Aufsichtsbehörde) 

» Schulleiter als Vertreter des Landes mit Adressangabe der Schule (nur in Niedersachsen) 

» Name der Schule (Empfehlung) 

» ladungsfähige Anschrift (kein Postfach!) 

» Schulleiter (Empfehlung - eine etwaige Klage ist dem Land und nicht der Schule zuzustellen) 

Kommunikationsangaben 

» E-Mailadresse 

» Telefon (Pflichteingabe in Deutschland) 

» Telefaxnummer - nicht zwingend 

» Neben der E-Mail-Adresse müsste aber mindestens ein weiteres Kommunikationsmittel angegeben 
werden 
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» Haftungsausschluss 

» Datenschutzerklärung für Facebook, Google, Twitter... 

 

Auf der Website der Grundschule Minimum ist bereits beispielhaft ein Impressum eingebaut. Es 
muss mit den entsprechenden aktuellen Daten versehen werden. 
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3.3. Schulischer Datenschutz 

In niedersächsischen Schulen müssen die Kontaktdaten der oder des schulischen Datenschutzbe-
auftragten (schulDSB) auf der Schulhomepage ersichtlich sein. Dabei ist zu beachten, dass die oder 
der Datenschutzbeauftragte(r) über eine eigene E-Mail-Adresse und ein von übrigen (Linien-) Auf-
gaben abgeschottetes elektronisches Postfach als schulDSB verfügt. 
 
Hinweis: Es bedarf keiner E-Mail-!ŘǊŜǎǎŜ Ƴƛǘ bŀƳŜƴǎōŜȊǳƎΣ ŘƛŜ ±ŜǊƎŀōŜ ŘŜǊ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αŘŀǘŜn-
ǎŎƘǳǘȊϪŘƻƳŀƛƴψŘŜǊψǎŎƘǳƭŜΦŘŜά ǊŜƛŎƘǘ ŀǳǎΦ 
 
Für weitere Hinweise wird auf die folgende Seite hingewiesen: 
http://datenschutz.nibis.de/2014/07/21/erreichbarkeit-der-oder-des-schulischen-
datenschutzbeauftragten 

3.4. Veröffentlichung von Fotos auf einer Schulhomepage 

 
Grundsätzlich gilt, dass die Veröffentlichung von Fotos ohne die Zustimmung des Fotografen eine 
Urheberrechtsverletzung darstellt. 
 
NiBiS stellt unter der folgenden URL http://bidab.nibis.de Grafiken zur Verfügung. Diese Illustrati-
onen dürfen für schulische Zwecke ohne Nachfrage verwendet werden. Eine kommerzielle Nut-
zung ist nicht zulässig. 
 
Zudem muss die fotografierte Person für die Veröffentlichung seine Zustimmung geben. Unter 
bestimmten Voraussetzungen können Fotos ohne Einwilligung der fotografierten Person veröf-
fentlicht werden. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn es sich um Fotos einer öffentlichen 
Veranstaltung oder wenn es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt. 
 
Bei Minderjährigen muss das Einverständnis beider Erziehungsberechtigter eingeholt werden. Für 
die Fähigkeit von Minderjährigen, eine solche Einwilligung selbstständig zu erklären, kommt es 
allein auf die Einsichtsfähigkeit an. Diese datenschutzrechtliche Einsichtsfähigkeit liegt vor, wenn 
ein Minderjähriger nach seinem ganz individuellen Reifegrad in der Lage ist, die Bedeutung und 
Tragweite der ebenfalls individuell zu betrachtenden konkreten Datenverarbeitung zu beurteilen. 
In einfach gelagerten Fällen kann z. B. bereits ein 14 Jahre alter Schüler die erforderliche Einsichts- 
und Handlungsfähigkeit besitzen. Die Form einer solchen Einwilligungserklärung bedarf die Einwil-
ligung u. a. der Schriftform, es sei denn, dass wegen besonderer Umstände eine andere Form an-
gemessen ist. 

3.5. Veröffentlichung von Zeitungsartikeln auf einer Schulhomepage 

 
Nicht nur die Bilder in einem Zeitungsartikel sondern auch der Text ist urheberrechtlich geschützt. 
Daher dürfen Zeitungsartikel ohne Genehmigung der Redaktion nicht eingescannt und auf der 
Website veröffentlicht werden. Holen Sie sich zunächst schriftlich eine Genehmigung.  
 

http://datenschutz.nibis.de/2014/07/21/erreichbarkeit-der-oder-des-schulischen-datenschutzbeauftragten
http://datenschutz.nibis.de/2014/07/21/erreichbarkeit-der-oder-des-schulischen-datenschutzbeauftragten
http://bidab.nibis.de/
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Verlinkungen zu Artikeln sind grundsätzlich erlaubt. Auch Kurzzitate sind erlaubt, ohne den gesam-
ten Artikel im Wortlaut abzubilden. Dabei nicht die Quellenangabe vergessen. Bedenken Sie, dass 
½ƛǘŀǘŜ ǳƴŘ [ƛƴƪǎ ƛƴ {ƻŎƛŀƭ aŜŘƛŀΣ ǎƻōŀƭŘ ŜƛƴŜ ƎŜǿƛǎǎŜ αǎŎƘǀǇŦŜǊƛǎŎƘŜ IǀƘŜέ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ƛǎǘΣ Ŝƛƴ ²ŜǊƪ 
urheberrechtlichen Schutz genießen. 
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4. WordPress 

 
Die folgende Anleitung bezieht sich auf die WordPress-Version, die den niedersächsischen Schulen 
über den NiBiS zur Verfügung gestellt wird.  

4.1. Hintergrund 

 
Was ist ein Weblog? 
α5ŜǊ .ƭƻƎ Χ ƻŘŜǊ ŀǳŎƘ ²ŜōƭƻƎ Χ , Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und Log für Logbuch, 
ist ein auf einer Website geführtes und damit ς meist öffentlich ς einsehbares Tagebuch oder 
Journal, in dem mindestens eine Person, der Web-Logger, kurz Blogger genannt, Aufzeichnungen 
führt, Sachverhalte protokolliert oder Gedanken niederschreibt3.ά 
 
Was verbirgt sich hinter Web 2.0? 
αYǳǊȊōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŦǸǊ LƴǘŜǊŀƪǘƛǾƛǘŅǘΣ ŀƭǎƻ ŘƛŜ {ŜƭōǎǘōŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ƛƳ ²ƻǊƭŘ ²ƛŘŜ ²ŜōΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ 
Veränderung in der Nutzung eines Mediums. Mit dem Web 2.0 fand die Veränderung zur "aktiven" 
Nutzung eines Mediums statt, denn Blogs werden von den Nutzern selbst erstellt und veröffent-
lichtά. 
 

» Informationsaustausch statt Informationsabruf 
» Kollektives Wissen statt Expertisen Einzelner 
» Persönliche Sichtbarkeit statt anonymer Nutzung 
» Offene Online-Software statt Einzelplatzlizenzen 
» Generated content  
» Nutzer werden von reinem Medienkonsumenten zum Medienproduzenten 
» Software wird sozial. So genannte Social-Software dient zur menschlichen Kommunikation und der 

Zusammenarbeit sowie dem Aufbau und der Pflege von Gemeinschaften. 

 
Was ist ein Content-Management-System (CMS)? 
 
Ein CMS (Inhaltsverwaltungssystem) ist eine Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbei-
tung und Strukturierung von Inhalten in Publikationen ohne HTML- oder Programmierkenntnisse. 
 
Zunächst als Weblog-Software gedacht entwickelte sich WordPress im Laufe der Jahre mit zu-
ƴŜƘƳŜƴŘŜƳ CǳƴƪǘƛƻƴǎǳƳŦŀƴƎ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ǾƻƭƭǿŜǊǘƛƎŜƴ α/ƻƴǘŜƴǘ-Management-{ȅǎǘŜƳ ό/a{ύάΦ 

                                                      
3
 Wikipedia, Blog, http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog, [18.03.2013] 
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4.2. Warum Websites mit WordPress erstellen? 

 
» Open Source Software (freie Software) 
» Benutzerfreundliches Backend (Administration) - Word-Kenntnisse reichen aus, um ein WordPress 

(WP) zu verwalten 
» Geringe Einarbeitungszeit 
» Erstellung hochwertiger Websites 
» Suchmaschinenfreundlich 
» Vollwertiges Content-Management-System 
» 5-Minuten-Installation 
» Mächtige API (Programmierschnittstelle) 
» Große Auswahl kostenloser Plugins 
» Große Auswahl kostenloser Themes 
» Mehr als 61 Millionen Wordpress-Websites (Stand Mitte Februar 2013 laut WordPress) 
» Sehr große Community für gegenseitige Hilfe 
» Viele Profis arbeiten mit WordPress 
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5. Grundeinstellung der NiBiS-WordPress-Netzwerkinstallation 

 
Die Erstellung einer Website mit WordPress ǿƛǊŘ ŀƳ .ŜƛǎǇƛŜƭ αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ aƛƴƛƳǳƳά ŜǊƭŅǳǘŜǊǘ. 
Da WordPress als reine Webpräsens dienen soll, ist in den Grundeinstellungen die Blog-Funktion 
deaktiviert. 

5.1. URL der Website 

 
Die URL der Grundschule Minimum lautet http://wordpress.nibis.de/minimum 
 
5ƛŜ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ αƳƛƴƛƳǳƳά ŘŜǊ 5ƻƳŅƴŜ ƛǎǘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ŘŜǊ .ŜƴǳǘȊŜǊƴŀƳŜ ŘŜǎ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊǎ ŦǸǊ 
diese Website. Damit Sie auf Ihre zu Fortbildungszwecken eingerichtete Testumgebung gelangen, 
müssen Sie die folgende URL eingeben: 
 
http://wordpress.nibis.de/{Benutzername}/  
 

 
 

http://wordpress.nibis.de/minimum
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5.2. Anmelden bei WordPress 

 
Die Anmeldung zur Website erfolgt über die folgende Adresse: 
 
http://wordpress.nibis.de/ {Benutzername}/wp-login.php 
 
bzw. kürzer 
 
http://wordpress.nibis.de/ {Benutzername}/login 
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Nach dem Einloggen erscheint das Dashboard -> Administrationsoberfläche (Backend). 

 

.ŜƛƳ aŀǳǎƪƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ {ŎƘŀƭǘŦƭŅŎƘŜ αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ aƛƴƛƳǳƳά ŀǳŦ ŘŜǊ ƻōŜǊŜƴ aŜƴǸƭŜƛǎǘŜ Ŝrscheint 
die Webpräsens der Website (Frontend).  
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5.3. aŜƴǸ α9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴά - Allgemein 

Blogtitel, Untertitel, Zeitzone, Datumsformat werden entsprechend der Abbildung eingestellt. 

 
 
¦ƴǘŜǊ αZeitzoneά ist unbedingt ein Ort einzutragen. Das ist im weiteren Verlauf für die Kalender-
funktion sehr wichtig. 
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5.4. aŜƴǸ α9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴά ς Schreiben 

 
 
Press This ist ein Bookmarklet, d.h. kleine Bookmarks4. Diese speichern keine URLs sondern ent-
halten einen Schnipsel JavaScript Code.  
 
Press This Knopf gedrückt halten und in die Favoritenleiste bzw. Lesezeichenleiste hinzufügen. 
Beim Klick auf Press This in der Favoritenleiste bzw. Lesezeichenleiste veranlasst, dass automatisch 
ein Beitrag als Entwurf auf die aktuelle Webseite mit einem Link angelegt wird (siehe Abschnitt 6.7 
Beiträge erstellen). 
 
Diese Funktion ist hilfreich, wenn man Webseiten zitiert. 
 

                                                      
4
 Bei Internet Explorer sind es die Favoriten und bei Firefox die Lesezeichen 



 
 

 

©NLQ Hildesheim 19 Stand 23.06.2017 

5.5. aŜƴǸ α9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴά ς Lesen 

Hier werden z. B. die Art der Startseite oder die Sichtbarkeit für Suchmaschinen eingestellt.  
 
Eine Schulwebsite sollte mit einer Beitragsseite starten, weil sie so immer aktuell bleibt. Falls Sie 
eine statische Seite als Startseite festlegen möchten, folgen Sie die Anweisungen im Abschnitt 7.1 
αStartseite der Website festlegenάΦ 
 

 

Tipp für die Suchmaschinen-Sichtbarkeit: 

Häkchen setzen, solange sich die Internetpräsenz noch im Aufbau befindet. Erst wenn die Site für 
ŘƛŜ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘ αfertigά erstellt ist und ggf. auch die Wunsch-Domain (siehe Abschnitt 7.12 Do-
main-Mapping) eingestellt ist, sollten Sie die Suchmaschinen-Sichtbarkeit aktivieren. 
 


























































































































































































